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3. Die Anlieferung von Bodenaushub und Bauschutt nach den Ziffern 1 und 2 
werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb bei entsprechenden Anfragen an die Firma 
Fischer vermittelt. Die Freigabe erfolgt durch die Firma Fischer. 

4. Die Anlieferungen erfolgen zu den Konditionen der Firma Fischer. 

5. Die Firma Fischer übermittelt dem Abfallwirtschaftsbetrieb jeweils zum 01.01 . 
und 01 .07 eines Jahres die nach den Ziffern 1 und 2 angelieferten Mengen. 

6. Sollte das vereinbarte Jahreskontingent vom AWB nicht ausgeschöpft werden, 
kann es nach Absprache mit der Firma Fischer gegebenenfalls auch auf das 
Folgejahr einmalig übertragen werden. 
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